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286 Generalprokurator

BERICHT
DES

GENERALPROKURATORS DES KANTONS RER1N

ÜBER DEN STAND DER STRAFRECHTSPFLEGE
IM JAHRE 1943

In seinem Jahresbericht an das Obergericht soll
der Generalprokurator nach Art. 98 des Gesetzes über
die Gerichtsorganisation über den Stand der Strafrechtspflege,

Umfang und Erledigung der im Berichtsjahr
eingelangten Strafgeschäfte berichten und über
allfällige Mängel, welche ihm zur Kenntnis gelangen.

Was nun zunächst den Umfang der von den Bichterämtern

im Berichtsjahr zu behandelnden und wenn
möglich zu erledigenden Strafsachen anbetrifft, so gibt
die am Schlüsse des Obergerichtsberichtes enthaltene
Tabelle genaue Auskunft, die zusammengestellt ist aus
den von den fünf Bezirksprokuratoren dem
Generalprokurator jährlich zugestellten Statistik über die
Geschäftszahl und Erledigung der bei ihren Geschwornen-
kreisen eingelangten Straffälle.

Danach hat die Zahl der Strafgeschäfte im
Berichtsjahr gegenüber 1942 in 15 Amtsbezirken zugenommen,

während sie in der andern Hälfte der Amtsbezirke
ungefähr gleich geblieben oder leicht zurückgegangen
ist. Dabei ist aber zu bemerken, dass für die Geschäftslast

nicht ausschliesslich die Zahl der eingelangten
Geschäfte massgebend ist, da eine umfangreiche und
komplizierte Strafuntersuchung natürlich erheblich mehr
Zeit und Arbeit in Anspruch nimmt als eine ganze
Anzahl einfacher Straffälle.

Was nun die sogenannten Mängel der Strafrechtspflege

anbetrifft, so muss man unterscheiden zwischen
Mängeln, die ihren Grund im Ungenügen der Organisation

haben, und solchen, die auf das Ungenügen von
Funktionären der Strafrechtspflege zurückzuführen
sind. Beides ist möglich, und Justizirrtümer sind überall
und zu allen Zeiten vorgekommen, heute nicht mehr
als zu andern Zeiten.

Nun hat ein Teil der Presse anfangs dieses Jahres
die Berichterstattung über verschiedene Strafgerichtsfälle

(Bevisionen Hauswirth und Rais, Fall Spring [Ci¬

baria] und andere) zum Anlass genommen, um scharfe
Kritik an der Strafrechtspflege im Kanton Bern im
allgemeinen zu üben. Interpellationen und Motionen
im Grossen Rat waren die Folge, und das Obergericht,
speziell die Strafkammern sowie die Staatsanwaltschaft
haben in umfangreichen Vernehmlassungen an die
Justizdirektion zuhanden des Grossen Bates dazu Stellung
genommen.

Bei den Verhandlungen des Grossen Rates hat
sich dann herausgestellt, dass die heftigen Angriffe auf
die bernische Strafjustiz zum grössten Teil unberechtigt
waren, dass aber der der bernischen Strafjustizverwaltung

zur Verfügung stehende Beamtenapparat schon
lange nicht mehr genügt, um eine prompte, sorgfältige
Erledigung der grossen Zahl von Strafgeschäften zu
ermöglichen.

Schon in früheren Jahresberichten des Unterzeichneten

ist auf diesen Übelstand hingewiesen worden, und
es ist u. a. eine weitere Gerichtspräsidentenstelle im
Amt Bern und die Stelle eines a. o. Staatsanwaltes in
Bern geschaffen worden. Nun soll noch ein Schritt
weitergegangen werden, und es sollen vorläufig zwei
a. o. Untersuchungsrichter für den ganzen Kanton und
ebenso ein weiterer a. o. Staatsanwalt ernannt werden,
bis eine Bevision des Gesetzes über die Gerichtsorgani-
sation eine allgemeine Anpassung an die neuen
Verhältnisse bringt.

Im übrigen wird auf die diesbezüglichen Verhandlungen

im Grossen Bat verwiesen.

Bern, im Juli 1944.

Der Generalprokurator:

Tschanz


	Bericht des Generalprokurators des Kantons Bern über den Stand der Strafrechtspflege

